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RS OGH 1965/9/28 1Ob154/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.09.1965

Norm

ABGB §830 B2b

Wr BauO §13 ff

Rechtssatz

Unzeit eines Teilungsbegehrens, wenn das konkrete Teilungsbegehren wegen voraussichtlicher Versagung der

Genehmigung der Grundabteilung durch die Baubehörde undurchführbar sein wird und sichfür eine andere Abteilung

wegen der notwendig werdenden Änderung der Grundgrenzen der o9enbar notwendig werdende Wertausgleich der

Höhe nach gar nicht überblicken läßt.
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